
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/9/30 87/01/0228
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

27/01 Rechtsanwälte

Norm

RAO 1868 §54;

VwGG §27;

Beachte

Besprechung in: AnwBl 1988/3, S 162;

Rechtssatz

Die kürzere Entscheidungsfrist nach § 54 RAO ist für die Erhebung der Säumnisbeschwerde nach § 27 VwGG nicht

maßgebend.

Schlagworte
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